
Ein zentrales Ziel in der Corpo-
rate Governance ist seit Jahren
die Professionalisierung der Auf-
sichtsräte. Die Gremienvertreter
sollen nicht zu viele Mandate ha-
ben, genügend Zeit mitbringen
und das nötige Know-how über
die Branche und rechtliche Fra-
gen haben. Die Qualifizierung
von Aufsichtsräten spielt auch
für Investoren eine immer größe-
re Rolle, erläutern die Juristinnen
Rita Pikó und Julia Redenius-Hö-
vermann im Interview der Bör-
sen-Zeitung.

 Börsen-Zeitung, 1.4.2016

Frau Prof. Redenius, Frau Dr. Pikó,
welches Grundwissen muss ein
Aufsichtsrat für seine Tätigkeit
mitbringen?

Redenius: Ein Aufsichtsratsmitglied
muss die für die persönliche Wahr-
nehmung des Mandats notwendigen
Mindestkenntnisse mitbringen oder
sich diese aneignen. Das ergibt sich
aus der Rechtsprechung, speziell der
so genannten Hertie-Entscheidung
des Bundesgerichtshofs aus dem
Jahr 1982. Danach muss ein Auf-
sichtsrat die Kenntnisse und Fähig-
keiten haben, um alle anfallenden
Geschäftsvorgänge ohne fremde Hil-
fe verstehen und sachgerecht beur-
teilen zu können.

Wie ist das zu definieren? Muss
man das Aktienrecht kennen,
muss man eine Bilanz lesen kön-
nen, muss man Risikomanage-
ment verstehen? Wie weit rei-
chen Mindestkenntnisse?

Redenius: Das ist einer Einzelfallbe-
trachtung zu unterwerfen. Von ei-
nem normalen Aufsichtsratsmitglied
ist zu erwarten, dass es eine Bilanz
lesen und verstehen kann, nicht
aber, dass er profunde Rechnungsle-
gungskenntnisse hat. Zudem muss
es das Geschäft des Unternehmens
in seinen Grundzügen verstehen.
Das gesamte Know-how muss nicht
schon bei Eintritt in das Gremium
vorhanden sein, man kann es sich
auch nach Annahme des Mandats an-
eignen – das hat der BGH verdeut-
licht, speziell auch mit Blick auf die
Arbeitnehmervertreter.
Pikó: Die Kenntnisse der Gremiums-
mitglieder müssen mit der Unterneh-
menssituation korrelieren. Das
heißt: bei Vorliegen eines Complian-
ce-Vorfalls müssen die Mitglieder
des Aufsichtsrats wissen, welche
Kontrollaufgaben sie haben.

Sie differenzieren zwischen An-
teilseigner- und Arbeitnehmer-
bank. Gibt es hier unterschiedli-
che Anforderungen?

Redenius: Überhaupt nicht, sie ha-
ben identische Kenntnisse mitzubrin-

gen. Bei einem unternehmensfrem-
den, aktiven Vorstand, der in einen
Aufsichtsrat gewählt oder gericht-
lich bestellt wird, kann man unter-
stellen, dass er eine Bilanz lesen
kann. Dagegen kennt er das Unter-
nehmen vermeidlich nicht so gut
wie ein Arbeitnehmervertreter aus
dem eigenen Haus.

Gibt es gesetzliche Vorgaben?
Redenius: Die rechtlichen Pflichten
für die Aktiengesellschaft ergeben
sich aus dem Aktiengesetz, dem
Deutschen Corporate Governance
Kodex und zusätzlich, für Finanz-
dienstleistungsunternehmen, aus
dem Kreditwesengesetz (KWG) oder
für die Versicherungen dem VAG.
Die Fortbildung der Aufsichtsräte be-
treffend ist dem KWG in seiner Neu-
fassung eine Vorreiterrolle zuzuspre-
chen: Die Institute sind verpflichtet,
angemessene finanzielle und perso-
nelle Ressourcen einzusetzen, um
den Aufsichtsratsmitgliedern sowohl
die Einführung in das Amt als auch
die Fortbildung zu ermöglichen, die
für die Aufrechterhaltung der erfor-
derlichen Sachkunde notwendig ist.

Überprüft denn überhaupt je-
mand, ob ein Aufsichtsrat Grund-
kenntnisse hat?

Redenius: In Industrieunternehmen
ist es ausschließlich Angelegenheit
der Aktionäre, die den Aufsichtsrat
frei wählen und an keine Wahlvor-
schläge des Aufsichtsrates gebunden
sind. Dabei hinterfragen die Anleger
immer häufiger die fachliche Eig-
nung des Aufsichtsrats. Bei den Fi-
nanzdienstleistern und Versicherern
prüft die BaFin zudem die fachliche
Eignung und die Zuverlässigkeit der
Aufsichtsräte.
Pikó: Idealerweise unterstützt der
Vorstand die neuen Aufsichtsräte da-
bei, dass sie das Geschäftsmodell
und die Organisation verstehen. Die
neuen Gremienmitglieder können in
Begleitung des Vorstands die Abtei-
lungsleiter kennenlernen, Inter-
views mit ihnen führen und sich da-
durch Kenntnisse über das Unterneh-
men aneignen.

Kann sich der Aufsichtsrat die
Kenntnisse nicht durch Hinzuzie-
hen eines fachkundigen Beraters
verschaffen? Muss er alles selbst
im Kopf haben?

Redenius: Er kann sich einen Exper-
ten an die Seite holen, muss diesen
aber selbst bezahlen.
Pikó: Der Berater kann den Aufsichts-
rat nicht ersetzen. Weder in der Teil-
nahme an den Sitzungen, wie auch
hinsichtlich der erforderlichen Kennt-
nisse. Maßstab bleibt die persönliche
Ausübung des Amtes. Ein Aufsichts-
rat muss selbst sicherstellen, dass er
das notwendige Know-how hat.

Gibt es Kompetenzen, die im Auf-
sichtsrat besonders gefordert
sind?

Pikó: Ein Aufsichtsrat kann selten
alle Idealeigenschaften in einer
Person vereinen, also ein Finanzex-
perte mit internationalem Hinter-
grund und Spezialkenntnissen in IT-
Themen und dann auch noch weib-
lich sein. Das Gremiumsmitglied
muss aber solide Grundkenntnisse
besitzen, damit eine kritische, kons-
truktive Diskussion im Gremium
stattfinden kann und die unter-
schiedlichen Charakteristika der Mit-
glieder die Kompetenz des Gremi-
ums erhöhen.

Es sollte also kein homogenes Gre-
mium sein?

Pikó: Neben Diversität gehören un-
terschiedliche Berufsqualifikationen
und Erfahrungen in das Gremium.
Redenius: Das Gremium sollte der-
art besetzt sein, dass die verschiede-
nen Mitglieder Sachverhalte kritisch
hinterfragen, was wiederum für He-
terogenität spricht, um zum Beispiel
einen Ingroup-Bias zu vermeiden.

Unternehmen sollen ihre Auf-
sichtsratsmitglieder bei der Wei-
terbildung „angemessen“ unter-
stützen, heißt es im Kodex. Bedeu-
tet dies, dass jeder Aufsichtsrat

das Fortbildungsprogramm be-
kommt, das er verlangt? Oder
gibt das Unternehmen, sprich der
Vorstand, einen Rahmen vor?

Pikó: Idealerweise würde man
durch persönliche Gespräche mit
den Mitgliedern oder über eine Effizi-
enzprüfung die Bereiche identifizie-
ren, die man weiterentwickeln müss-
te. Es können zum Beispiel spezifi-
sche Kenntnisse aufgrund eines Kar-
tellvorfalls oder auf Grund von Kapi-
talmaßnahmen benötigt werden.

Wer trägt die Kosten?
Redenius: Die Frage der Kostener-
stattung ist nicht abschließend gere-
gelt – trotz der starken Relevanz des
Themas, zum Beispiel mit Blick auf
mögliche Schadenersatzansprüche.
Im Kodex heißt es: Die Mitglieder
des Aufsichtsrats nehmen die für ih-
re Aufgaben erforderlichen Aus- und
Fortbildungsmaßnahmen eigenver-
antwortlich wahr. Dabei sollen sie
von der Gesellschaft angemessen un-
terstützt werden.

Wie ist die Empfehlung auszule-
gen?

Redenius: In der juristischen Diskus-
sion wird unterschieden zwischen
„Erwerb und Aufrechterhaltung der
Mindestkenntnisse“ sowie „Erwerb
von Spezialwissen“. Im ersten Fall
hat das Aufsichtsmitglied nach akti-
enrechtlicher Meinung die Kosten zu
tragen, im zweiten Fall wird die Ge-
sellschaft in die Pflicht genommen.
Die inhaltliche Abgrenzung fällt
schwer und ist letztlich eine juristi-
sche Spitzfindigkeit. Eine Lösung bö-
te das KWG, denn dort wird nicht un-
terschieden. Im Ergebnis liegt es im
Interesse der Gesellschaft, einen
fach- und sachkundigen Aufsichtsrat
zu haben. Damit sollte sie auch die
Kosten der Fort- und Weiterbildung
tragen.
Pikó: Ein kompetenter Aufsichtsrat
trägt zu einem guten Risikomanage-
ment bei!

Wie läuft die Kostenerstattung in
der Praxis?

Redenius: Man findet verschiedene
Varianten. Die Gesellschaft kann die
Bildungsmaßnahme im Vor- oder
Nachhinein erstatten, sie kann dem
Aufsichtsrat ein festes Budget einräu-
men, oder der Aufsichtsrat entschei-
det im Wege der Annexkompetenz.
Im letzten Fall hat der Aufsichtsrat
eine Anzeigepflicht gegenüber dem
Vorstand und eine Berichtspflicht ge-
genüber der Hauptversammlung.

Kann sich denn der Aufsichtsrat
nach eigenem Ermessen Weiter-
bildung zur Aneignung von Spezi-
alkenntnissen verordnen?

Redenius: Bei restriktiver Auslegung
der Kodex-Empfehlung liegt die Ent-

scheidungsbefugnis hinsichtlich der
Unterstützungsleistung beim Vor-
stand, da er die Gesellschaft gegen-
über dem Aufsichtsrat vertritt. Das
entspricht allerdings nicht der Praxis
und ist auch nicht anzustreben.

Wird in Aufsichtsratsberichten
über die Intensität von Aus- und
Weiterbildung informiert?

Pikó: Man findet bisher kaum Erläu-
terungen hierzu. In den Entsprechens-
erklärungen geben jedoch ausnahms-
los alle Unternehmen aus der Dax-
Familie an, der Kodex-Empfehlung
zur Aus- und Fortbildung der Auf-
sichtsratsmitglieder zu folgen. Eine
interessante Frage ist, in welcher
Form das Unternehmen die Fortbil-
dung des Aufsichtsrats unterstützt.
Hier kann man nur Vermutungen an-
stellen. Es wäre jedoch eine wichtige
Information.

Gehen die Informationspflichten
hier für Banken auch weiter?

Redenius: Spannend werden in der
diesjährigen Hauptversammlungssai-
son die Aufsichtsratsberichte der Fi-
nanzdienstleister. Dort muss über
die KWG-Anforderungen berichtet
werden. Interessant wird auch, ob
hier von Investorenseite nachgehakt
wird, bedenkt man, dass die Anleger
sich immer stärker in die Besetzung
der Aufsichtsräte einbringen, indem
sie die Nominierungen hinterfragen
und mehr Transparenz über die Qua-
lifikation fordern.

In Ihren Schulungsprogrammen si-
mulieren Sie eine Aufsichtsratssit-
zung, wobei ein erfahrener Mana-
ger und Aufsichtsrat die Sitzung
beobachtet und hinterher den Ab-
lauf kommentiert. Gibt es Wis-
senslücken oder falsche Verhal-
tensmuster, die immer wieder
auftauchen?

Pikó: Das kann man so nicht sagen.
Wir bauen unterschiedliche Zwi-
schenfälle ein und die Teilnehmer
bekommen am Ende gespiegelt,
wann und wie sie hätten eingreifen
müssen. Den Teilnehmern wird
dann bewusst, welche rechtlichen
Konsequenzen sie im Griff haben
müssen.

Gibt es bestimmte Charakterei-
genschaften, die eine Aufsichts-
ratstätigkeit begünstigen?

Redenius: In jedem Fall braucht es ei-
nen kritischen, unabhängigen Geist.
Pikó: Charakterfest insofern, dass
man sich traut, Fragen zu stellen, bei
denen man Sympathien verlieren
könnte. Wenn es im Interesse der Ge-
sellschaft ist, muss man die Größe
haben, auch mal eine Außenseiterrol-
le einzunehmen.

Das Interview führte
Sabine Wadewitz

swa – Hier trifft geballte Kompe-
tenz aus Theorie und Praxis zusam-
men. Prof. Dr. Julia Redenius-Hö-
vermann (35) ist Juniorprofessorin
für Bürgerliches Recht und Unter-
nehmensrecht an der Frankfurt
School for Finance & Management.
Sie habilitiert sich aktuell bei dem
renommierten Kapitalmarktrecht-
ler Prof. Dr. Theodor Baums. Zu-
dem ist sie Research Fellow am In-
stitute for Law and Finance (ILF)
und am Institute for Monetary and
Financial Stability (IMFS) der Goe-
the Universität Frankfurt und Mit-
glied verschiedener Arbeitskreise
im Bereich Corporate Governance.
Ihre Forschungsinteressen liegen
im Unternehmensrecht, insbeson-
dere im Gesellschaftsrecht, und der
deutsch-französischen Rechtsver-
gleichung.

Dr. Rita Pikó (47) ist Rechtsan-
wältin in eigener Kanzlei und
bringt Erfahrung aus ihrer Zeit im
Chemiekonzern Celanese mit, wo
sie viele Jahre Syndikusanwältin
war. In dem ehemaligen MDax-Un-
ternehmen, das später von Black-

stone übernommen wurde, betreu-
te sie gesellschaftsrechtliche Fra-
gen, einschließlich Vorstands- und
Aufsichtsratsthemen. Später küm-
merte sie sich konzernweit um Cor-
porate Governance, führte als Glo-
bal Risk Officer ein neues Risikoma-
nagementsystem ein, konzipierte
Trainings und schulte Risikomana-
ger. Als Compliance Officer imple-
mentierte sie einen neuen Verhal-
tenskodex einschließlich einer neu-
en Compliance-Struktur und -Orga-
nisation. Von 2009 bis 2010 war
sie in einer internationalen Sozie-
tät als Senior Associate im Bereich
Corporate Governance und Haupt-
versammlungen tätig, bevor sie
sich 2010 mit Fokussierung auf
Compliance und Professionalisie-
rung von Aufsichtsräten selbststän-
dig machte.

Pikó und Redenius-Hövermann
sind Referentinnen des Exzellenz-
programms für Aufsichtsräte an
der Frankfurt School, das Aufsichts-
räte mit unterschiedlichen Veran-
staltungen unterstützt und qualifi-
ziert.   (Börsen-Zeitung, 1.4.2016)
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„Der Berater kann den Aufsichtsrat nicht ersetzen“
Unternehmenskontrolleure müssen ihre fachliche Qualifikation eigenverantwortlich sicherstellen – Kreditwesengesetz übernimmt Vorreiterrolle


